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Vorvertragliche Offenlegung für die in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte

Produktname: 
Generali Investment SICAV – Euro Bond

Kennung der Rechtsperson:
549300QGG7IGTMES3N37

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und 
die Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführu
ng anwenden.

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikationssyste
m, das in der 
Verordnung 
(EU)2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeit
en enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeite
n. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht.

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

Es wird ein Mindestmaß an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel tätigen: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

Es fördert damit ökologische/soziale 
Merkmale, und obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von __ % an nachhaltigen 
Investitionen
 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: ___% 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
gefördert, aber keine nachhaltigen Investitionen 
getätigt. 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden von diesem Finanzprodukt 
beworben? 

Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2019/2088, indem er auf das in Staatsanleihen investierte Segment des Teilfonds fortlaufend einen 
verantwortungsvollen Anlageprozess anwendet. Die im Rahmen des Anlageprozesses geförderten 
Merkmale basieren auf positiven Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG“) im 
Vergleich zu seinem ursprünglichen Anlageuniversum, das als J.P. Morgan EMU Index definiert ist (das 
„ursprüngliche Anlageuniversum“). Zu diesen Anforderungen gehören:
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• Zum Thema Umwelt: globale Klimaerwärmung
• Zu den Themen Soziales und Unternehmensführung: Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, Steuerpraktiken, Menschenrechtsverletzungen und Korruption.

Es wurde kein Referenzwert benannt, um die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale zu erreichen.

Mit 
Nachhaltigkeitsin
dikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die mit 
dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 
herangezogen?

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung der vom Teilfonds 
geförderten ökologischen und sozialen Merkmale zu messen:

• Die Anzahl von staatlichen Emittenten, die gegen ein oder mehrere Kriterien des eigenen 
„Ethischen Filters bei staatlichen Emittenten“ verstoßen3; 

• Die Bewertung des gewichteten durchschnittlichen „staatlichen Klimaerwärmungspotenzials“ des 
Teilfonds im Vergleich zur Bewertung des „staatlichen Klimaerwärmungspotenzials“ des 
ursprünglichen Anlageuniversums.

• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition ZU diesen Zielen bei? 

k. A. 

• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 
erheblich schaden? 

k. A.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher“ festgelegt, nach dem 
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 
beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil 
dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-
Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen.

3 Weitere Informationen finden Sie in der Nachhaltigkeitsrichtlinie, die auf der Website des 
Anlageverwalters in ihrer jeweils aktuellen Fassung verfügbar ist.
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Die wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen sind 
die deutlichsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentscheidu
ngen auf 
Nachhaltigkeitsfaktore
n in Bezug auf 
Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, 
Achtung der 
Menschenrechte, 
Korruptions- und 
Bestechungsbekämpf
ung.

☒ Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („WNA“) auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren

Durch die Anwendung des in der nachstehenden Anlagestrategie definierten Sovereign Ethical Filter 
(Ethischen Filters bei Staatsanleihen) berücksichtigt der Teilfonds den folgenden WNA-Indikator unter 
Bezugnahme auf Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288:

• Tabelle 1, Indikator 16 – Investitionsländer, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind – Soziale 
Ausschlusskriterien, die Länder ausschließen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen, 
basierend auf „Freedom House“-Daten, verantwortlich sind.

Die Anzahl der vom Anlageverwalter berücksichtigten WNA kann sich in Zukunft erhöhen, wenn die 
Daten und Methoden zur Messung dieser Indikatoren ausgereift sind. Weitere Informationen darüber, 
wie WNA während des Referenzzeitraums berücksichtigt werden, werden in den regelmäßigen 
Berichten des Teilfonds zur Verfügung gestellt.

☐ Nein

Welche Anlagestrategie verfolgt dieses Finanzprodukt? 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitions-
entscheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden.

Der Anlageverwalter wird den ESG-Auswahlprozess laufend auf das Segment des Teilfonds 
anwenden, das in Staatsanleihen investiert ist. Der Anlageverwalter wählt Wertpapiere aus, die im 
Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum positive ESG-Kriterien aufweisen.

1. Ethischer Filter bei staatlichen Emittenten4 (negatives Screening oder „Ausschlüsse“) 

Der Anlageverwalter wendet bei der Auswahl von staatlichen Emittenten laufend nachstehende 
Kriterien an.

1.1. Normbasierter Ausschluss und ESG-basierter Ausschluss

Der interne „Sovereign Ethical Filter“ (Ethischer Filter bei Staatsanleihen), mit dem staatliche 
Emittenten ausgeschlossen werden, die einen oder mehrere der folgenden Punkte nicht erfüllen:

1.1.1.Compliance-/normbasierter Ausschluss 
o Ausschlusskriterien Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Länder, deren 

Rechtsvorschriften in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, basierend auf der Liste der 
Financial Action Task Force (FATF).

o Ausschlusskriterien missbräuchliche Steuerpraktiken: Länder, die missbräuchliche 
Steuerpraktiken fördern und die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union zur 
Verbesserung ihrer unzureichenden Governance verweigern, auf der Grundlage der EU-
Liste der für Steuerzwecke zuständigen Drittländer.

1.1.2.ESG-basierter Ausschluss:

4 Weitere Informationen finden Sie in der Nachhaltigkeitsrichtlinie, die auf der Website des 
Anlageverwalters in ihrer jeweils aktuellen Fassung verfügbar ist.
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o Soziale Ausschlusskriterien: Länder, die für schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, basierend auf Daten von „Freedom 
House“. 

o Die Unternehmensführung betreffende Ausschlusskriterien: Länder mit einem hohen 
Ausmaß an Korruption, auf der Grundlage des Korruptionswahrnehmungsindex 
(Corruption Perception Index).

Dieser Filter gilt für alle Emittenten von Staatsanleihen und Referenzschuldtiteln, die Single-Name-
CDS-Derivaten zugrunde liegen.

2. Auswahl auf der Grundlage des „Sovereign Warming Potential“ (Treibhauspotenzials von 
Staatsanleihen) – (positives Screening)

Staatliche Emittenten werden einem positiven Screening unterzogen, das auf der Kennzahl MSCI 
Sovereign Warming Potential basiert, die die Emissionsziele von Regierungen/Ländern quantifiziert und 
definiert ist als die: „geschätzte Temperaturanpassung des Pro-Kopf-Emissionsziels eines Landes für 
2030 an die globalen Klimaerwärmungstrends am Ende des Jahrhunderts“.

Das Ziel des „Nationally Determined Contribution“ (NDC) im Hinblick auf das 
Klimaerwärmungspotenzial eines Landes wird verwendet, um die Ausrichtung eines Landes auf ein 
globales Stabilisierungsziel zu bewerten, das auf den Verpflichtungen des Landes zur Reduzierung 
seines Emissionsprofils beruht.

Das durchschnittliche gewichtete Sovereign Warming Potential des Teilfonds muss niedriger (d.h. 
„besser“) sein als das des ursprünglichen Anlageuniversums.

• Welche verbindlichen Elemente der Anlagestrategie werden bei der Anlageauswahl 
verwendet, um jedes der durch dieses Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen 
Merkmale zu erreichen?

Die verbindlichen Elemente sind die Anwendung des Sovereign Ethical Filter (Ethischen Filters bei 
Staatsanleihen) (negatives Screening oder „Ausschlüsse“) sowie des Sovereign Warming Potential 
(positives Screening), wie oben beschrieben.

• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in 
Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

k. A.

• Wie werden gute Unternehmensführungspraktiken in den investierten Unternehmen 
bewertet? 

k. A.

Die 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführ
ung umfassen solide 
Managementstruktur
en, die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds 
in Wertpapieren angelegt, die einem verantwortungsvollen Anlageprozess folgen, um eine 
Angleichung an die vom Teilfonds geförderten ökologische/soziale Merkmale zu erreichen (#1 
Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale).

Die übrigen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in andere Instrumente investiert, wie 
in der folgenden Frage näher beschrieben: „Welche Anlagen umfasst „#2 Sonstiges“, welchen 
Zweck verfolgen sie und unterliegen diese Anlagen ökologischen oder sozialen 
Mindeststandards?“ (#2 Sonstiges).

#1 Die Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale umfasst die Anlagen des Finanzprodukts, die 
eingesetzt werden, um die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
zu erreichen.

#2 Sonstiges umfasst die verbleibenden Anlagen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen 
oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

• Wie trägt der Einsatz von Derivaten zur Erreichung der durch dieses Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bei? 

Werden Derivate eingesetzt, um Engagements bei einzelnen Emittenten einzugehen bzw. zu 
Absicherungszwecken mit einem einzelnen zugrunde liegenden Emittenten, werden die 
ökologischen/sozialen Merkmale durch Anwendung des Sovereign Ethical Filter (Ethischer Filter 
bei staatlichen Emittenten) sowie des Sovereign Warming Potential (Staatliches 
Klimaerwärmungspotenzial) auf die zugrunde liegenden einzelnen Emittenten auf Grundlage einer 
Durchsicht erreicht. Beinhalten die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente keine 
Engagements/Absicherungen gegenüber einzelnen Emittenten, so werden diese Instrumente nicht 
eingesetzt, um die ökologischen/sozialen Merkmale des Teilfonds zu erreichen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform? 

Der Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht, in „nachhaltige Investitionen“ im Sinne der EU-
Taxonomie zu investieren. Dieser Standpunkt wird jedoch in dem Maße überprüft, wie die 
zugrundeliegenden Vorschriften fertiggestellt werden und die Verfügbarkeit zuverlässiger Daten 
mit der Zeit zunimmt.

Anlagen

 #1 Ausrichtung auf 
ökologische/soziale 

Merkmale

#2 Sonstiges

Die 
Vermögensallokatio
n gibt den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der:
-  Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln

-  
Investitionsausga
ben (CapEx), die 
die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft

-  
Betriebsausgabe
n (OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln
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• Investiert das Finanzprodukt in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder 
Kernkraft, die der EU-Taxonomie entsprechen?5

☐ Ja
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernkraft

☒ Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 
mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-
Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ sämtliche Engagements in 
staatlichen Titeln.

** Dieser Prozentsatz ist rein indikativ und kann variieren. 

 

• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten? 

Da sich der Teilfonds nicht verpflichtet, in „nachhaltige Anlagen“ im Sinne der EU-Taxonomie zu 
investieren, wird der Mindestanteil der Anlagen in Übergangs- und Ermöglichungsaktivitäten im 
Sinne der EU-Taxonomie ebenfalls auf 0 % festgelegt.

5 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, 
wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen („Einschränkung des Klimawandels“) und kein Ziel der EU-Taxonomie 
wesentlich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für fossile Gas- und 
Kernenergietätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt.

Um der EU-
Taxonomie zu 
entsprechen, 
umfassen die 
Kriterien für fossiles 
Gas 
Emissionsbeschränk
ungen und die 
Umstellung auf 
erneuerbare Energie 
oder CO2-arme 
Brennstoffe bis Ende 
2035. Für die 
Kernenergie 
umfassen die 
Kriterien 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsorgungsvor
schriften.

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
daraufhin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeit
en sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2-armen 
Alternativen gibt und 
die unter anderem 
Treibhausgasemissi
onswerte aufweisen, 
die den besten 
Leistungen 
entsprechen.

0%

100%

Taxonomiekonform 
(kein fossiles Gas und 
Kernkraft)

Nicht taxonomiekonform

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*
0%

100%

Taxonomiekonform 
(kein fossiles Gas und 
Kernkraft)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität von 
Investitionen 

ausschließlich Staatsanleihen*

Der Graph zeigt 5 % der Gesamtanlagen**
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 
mit der EU-Taxonomie konform sind?

N/A. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale, verpflichtet sich aber nicht zu 
nachhaltigen Investitionen. Infolgedessen verpflichtet sich der Teilfonds nicht zu einem 
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischer Zielsetzung, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

k. A.

Welche Anlagen umfasst „#2 Sonstiges“, welchen Zweck verfolgen sie und unterliegen 
diese Anlagen ökologischen oder sozialen Mindeststandards?

Die „sonstigen“ Investitionen und/oder Positionen des Teilfonds bestehen aus direkten oder 
indirekten Wertpapieren, deren Emittenten die oben beschriebenen ESG-Kriterien nicht 
erfüllen, um sich für positive ökologische oder soziale Merkmale zu qualifizieren.

Dazu gehören (i) ergänzende liquide Mittel zur Deckung laufender oder außerordentlicher 
Zahlungen oder für den Zeitraum, der für die Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte 
erforderlich ist, oder für einen Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedingungen 
unbedingt erforderlich ist, und (ii) Barmitteläquivalente (d. h. Bankeinlagen, 
Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds) gemäß der Anlagepolitik des Teilfonds, und (iii) 
OGAW, OGAW gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des OGA-Gesetzes, und (iv) 
Multi-Name-Derivate.

Für diese Investitionen werden keine Mindestumwelt- oder Sozialschutzmaßnahmen 
angewandt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 
auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist? 

k. A. 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 
https://gipcdp.generali-
cloud.net/static/documents/GIS_Euro_Bond_Art10_Website_disclosures_EN.pdf

www

?

 sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen.

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht.
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Vorvertragliche Offenlegung für die in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte
Produktname: 
Generali Investment SICAV – Euro Bond 1-3 
Years

Kennung der Rechtsperson:
549300I2ICXT24JYF897Eine nachhaltige 

Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und 
die Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführu
ng anwenden.

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikationssyste
m, das in der 
Verordnung 
(EU)2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeit
en enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeite
n. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

Es wird ein Mindestmaß an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel tätigen: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

Es fördert damit ökologische/soziale 
Merkmale, und obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen 
Investitionen
 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
gefördert, aber keine nachhaltigen 
Investitionen getätigt. 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden von diesem Finanzprodukt 
beworben? 

Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2019/2088, indem er auf das in Staatsanleihen investierte Segment des Teilfonds fortlaufend einen 
verantwortungsvollen Anlageprozess anwendet. Die im Rahmen des Anlageprozesses geförderten 
Merkmale basieren auf positiven Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG“) im 
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Vergleich zu seinem ursprünglichen Anlageuniversum, das als J.P. Morgan EMU Index definiert ist 
(das „ursprüngliche Anlageuniversum“). Zu diesen Anforderungen gehören:

• Zum Thema Umwelt: globale Klimaerwärmung
• Zu den Themen Soziales und Unternehmensführung: Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, Steuerpraktiken, Menschenrechtsverletzungen und Korruption.

Es wurde kein Referenzwert benannt, um die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale zu erreichen.

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 
herangezogen?

Mit 
Nachhaltigkeitsin
dikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die mit 
dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung der vom Teilfonds 
geförderten ökologischen und sozialen Merkmale zu messen:

• Die Anzahl von staatlichen Emittenten, die gegen ein oder mehrere Kriterien des eigenen 
„Ethischen Filters bei staatlichen Emittenten“ verstoßen6; 

• Die Bewertung des gewichteten durchschnittlichen „staatlichen 
Klimaerwärmungspotenzials“ des Teilfonds im Vergleich zur Bewertung des „staatlichen 
Klimaerwärmungspotenzials“ des ursprünglichen Anlageuniversums.

• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition ZU diesen Zielen bei? 

k. A. 

• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 
erheblich schaden? 

k. A.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher“ festgelegt, 
nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien 
beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen 
Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale 
Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

6 Weitere Informationen finden Sie in der Nachhaltigkeitsrichtlinie, die auf der Website des 
Anlageverwalters in ihrer jeweils aktuellen Fassung verfügbar ist.
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Die wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
sind die 
deutlichsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentsch
eidungen auf 
Nachhaltigkeitsfak
toren in Bezug auf 
Umwelt-, Sozial- 
und 
Arbeitnehmerbela
nge, Achtung der 
Menschenrechte, 
Korruptions- und 
Bestechungsbekä
mpfung.

☒ Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („WNA“) auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren

Durch die Anwendung des in der nachstehenden Anlagestrategie definierten Sovereign Ethical Filter 
(Ethischen Filters bei Staatsanleihen) berücksichtigt der Teilfonds den folgenden WNA-Indikator unter 
Bezugnahme auf Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288:

• Tabelle 1, Indikator 16 – Investitionsländer, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind – Soziale 
Ausschlusskriterien, die Länder ausschließen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen, 
basierend auf „Freedom House“-Daten, verantwortlich sind.

Die Anzahl der vom Anlageverwalter berücksichtigten WNA kann sich in Zukunft erhöhen, wenn die 
Daten und Methoden zur Messung dieser Indikatoren ausgereift sind. Weitere Informationen darüber, 
wie WNA während des Referenzzeitraums berücksichtigt werden, werden in den regelmäßigen 
Berichten des Teilfonds zur Verfügung gestellt.

☐ Nein

Welche Anlagestrategie verfolgt dieses Finanzprodukt? 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitions-
entscheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden.

Der Anlageverwalter wird den ESG-Auswahlprozess laufend auf das Segment des Teilfonds 
anwenden, das in Staatsanleihen investiert ist. Der Anlageverwalter wählt Wertpapiere aus, die im 
Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum positive ESG-Kriterien aufweisen.

1. Ethischer Filter bei staatlichen Emittenten7 (negatives Screening oder „Ausschlüsse“) 

Der Anlageverwalter wendet bei der Auswahl von staatlichen Emittenten laufend nachstehende 
Kriterien an.

1.1. Normbasierter Ausschluss und ESG-basierter Ausschluss

Der interne „Sovereign Ethical Filter“ (Ethischer Filter bei Staatsanleihen), mit dem staatliche 
Emittenten ausgeschlossen werden, die einen oder mehrere der folgenden Punkte nicht erfüllen:

1.1.1.Compliance-/normbasierter Ausschluss 
o Ausschlusskriterien Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Länder, deren 

Rechtsvorschriften in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, basierend auf der Liste der 
Financial Action Task Force (FATF).

7 Weitere Informationen finden Sie in der Nachhaltigkeitsrichtlinie, die auf der Website des 
Anlageverwalters in ihrer jeweils aktuellen Fassung verfügbar ist.
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o Ausschlusskriterien missbräuchliche Steuerpraktiken: Länder, die missbräuchliche 
Steuerpraktiken fördern und die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union zur 
Verbesserung ihrer unzureichenden Governance verweigern, auf der Grundlage der 
EU-Liste der für Steuerzwecke zuständigen Drittländer.

1.1.2.ESG-basierter Ausschluss:
o Soziale Ausschlusskriterien: Länder, die für schwerwiegende 

Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, basierend auf Daten von „Freedom 
House“. 

o Die Unternehmensführung betreffende Ausschlusskriterien: Länder mit einem hohen 
Ausmaß an Korruption, auf der Grundlage des Korruptionswahrnehmungsindex 
(Corruption Perception Index).

Dieser Filter gilt für alle Emittenten von Staatsanleihen und Referenzschuldtiteln, die Single-Name-
CDS-Derivaten zugrunde liegen. Dieser Filter gilt für alle Emittenten von Staatsanleihen und Single-
Name-Derivate.
2. Auswahl auf der Grundlage des „Sovereign Warming Potential“ (Treibhauspotenzials von 

Staatsanleihen) – (positives Screening)

Staatliche Emittenten werden einem positiven Screening unterzogen, das auf der Kennzahl MSCI 
Sovereign Warming Potential basiert, die die Emissionsziele von Regierungen/Ländern quantifiziert 
und definiert ist als die: „geschätzte Temperaturanpassung des Pro-Kopf-Emissionsziels eines 
Landes für 2030 an die globalen Klimaerwärmungstrends am Ende des Jahrhunderts“.
Das Ziel des „Nationally Determined Contribution“ (NDC) im Hinblick auf das 
Klimaerwärmungspotenzial eines Landes wird verwendet, um die Ausrichtung eines Landes auf ein 
globales Stabilisierungsziel zu bewerten, das auf den Verpflichtungen des Landes zur Reduzierung 
seines Emissionsprofils beruht.

Das durchschnittliche gewichtete Sovereign Warming Potential des Teilfonds muss niedriger (d.h. 
„besser“) sein als das des ursprünglichen Anlageuniversums.

• Welche verbindlichen Elemente der Anlagestrategie werden bei der Anlageauswahl 
verwendet, um jedes der durch dieses Finanzprodukt geförderten ökologischen oder 
sozialen Merkmale zu erreichen?

Die verbindlichen Elemente sind die Anwendung des Sovereign Ethical Filter (Ethischen Filters 
bei Staatsanleihen) (negatives Screening oder „Ausschlüsse“) sowie des Sovereign Warming 
Potential (positives Screening), wie oben beschrieben.

• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in 
Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

k. A.

• Wie werden gute Unternehmensführungspraktiken in den investierten Unternehmen 
bewertet? 

k. A.

Die 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführ
ung umfassen solide 
Managementstruktur
en, die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds 
in Wertpapieren angelegt, die einem verantwortungsvollen Anlageprozess folgen, um eine 
Abstimmung auf die vom Teilfonds geförderten ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen 
(#1 Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale).

Die übrigen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in andere Instrumente investiert, 
wie in der folgenden Frage näher beschrieben: „Welche Anlagen umfasst „#2 Sonstiges“, 
welchen Zweck verfolgen sie und unterliegen diese Anlagen ökologischen oder sozialen 
Mindeststandards?“ (#2 Sonstiges).

#1 Die Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale umfasst die Anlagen des Finanzprodukts, 
die eingesetzt werden, um die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen 
Merkmale zu erreichen.

#2 Sonstiges umfasst die verbleibenden Anlagen des Finanzprodukts, die weder auf die 
ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden.

• Wie trägt der Einsatz von Derivaten zur Erreichung der durch dieses Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bei? 

Werden Derivate eingesetzt, um Engagements bei einzelnen Emittenten einzugehen bzw. zu 
Absicherungszwecken mit einem einzelnen zugrunde liegenden Emittenten, werden die 
ökologischen/sozialen Merkmale durch Anwendung des Sovereign Ethical Filter (Ethischer Filter 
bei staatlichen Emittenten) sowie des Sovereign Warming Potential (Staatliches 
Klimaerwärmungspotenzial) auf die zugrunde liegenden einzelnen Emittenten auf Grundlage 
einer Durchsicht erreicht. Beinhalten die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente keine 
Engagements/Absicherungen gegenüber einzelnen Emittenten, so werden diese Instrumente 
nicht eingesetzt, um die ökologischen/sozialen Merkmale des Teilfonds zu erreichen.

Anlagen

 #1 Ausrichtung auf 
ökologische/soziale 

Merkmale

#2 Sonstiges

Die 
Vermögensallokatio
n gibt den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der:
-  Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln

-  
Investitionsausga
ben (CapEx), die 
die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft

-  
Betriebsausgabe
n (OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 
EU-Taxonomie konform? 

Der Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht, in „nachhaltige Investitionen“ im Sinne der EU-
Taxonomie zu investieren. Dieser Standpunkt wird jedoch in dem Maße überprüft, wie die 
zugrundeliegenden Vorschriften fertiggestellt werden und die Verfügbarkeit zuverlässiger 
Daten mit der Zeit zunimmt.

• Investiert das Finanzprodukt in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder 
Kernkraft, die der EU-Taxonomie entsprechen?8

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernkraft

☒ Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 
mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-
Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ sämtliche Engagements in 
staatlichen Titeln.

** Dieser Prozentsatz ist rein indikativ und kann variieren. 

 

•• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten? 

Da sich der Teilfonds nicht verpflichtet, in „nachhaltige Anlagen“ im Sinne der EU-Taxonomie zu 
investieren, wird der Mindestanteil der Anlagen in Übergangs- und Ermöglichungsaktivitäten im 
Sinne der EU-Taxonomie ebenfalls auf 0 % festgelegt.

8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, 
wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen („Einschränkung des Klimawandels“) und kein Ziel der EU-Taxonomie 
wesentlich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für fossile Gas- und 
Kernenergietätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt.

Um der EU-
Taxonomie zu 
entsprechen, 
umfassen die 
Kriterien für fossiles 
Gas 
Emissionsbeschränk
ungen und die 
Umstellung auf 
erneuerbare Energie 
oder CO2-arme 
Brennstoffe bis Ende 
2035. Für die 
Kernenergie 
umfassen die 
Kriterien 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsorgungsvor
schriften.

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
daraufhin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeit
en sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2-armen 
Alternativen gibt und 
die unter anderem 
Treibhausgasemissi
onswerte aufweisen, 
die den besten 
Leistungen 
entsprechen.

0%

100%

Taxonomiekonform 
(kein fossiles Gas und 
Kernkraft)

Nicht taxonomiekonform

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*
0%

100%

Taxonomiekonform 
(kein fossiles Gas und 
Kernkraft)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität von 
Investitionen 

ausschließlich Staatsanleihen*

Der Graph zeigt 5 % der Gesamtanlagen**
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

N/A. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale, verpflichtet sich aber nicht zu 
nachhaltigen Investitionen. Infolgedessen verpflichtet sich der Teilfonds nicht zu einem 
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischer Zielsetzung, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

k. A.

Welche Anlagen umfasst „#2 Sonstiges“, welchen Zweck verfolgen sie und unterliegen 
diese Anlagen ökologischen oder sozialen Mindeststandards?

Die „sonstigen“ Investitionen und/oder Positionen des Teilfonds bestehen aus direkten oder 
indirekten Wertpapieren, deren Emittenten die oben beschriebenen ESG-Kriterien nicht 
erfüllen, um sich für positive ökologische oder soziale Merkmale zu qualifizieren.

Dazu gehören (i) ergänzende liquide Mittel zur Deckung laufender oder außerordentlicher 
Zahlungen oder für den Zeitraum, der für die Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte 
erforderlich ist, oder für einen Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedingungen 
unbedingt erforderlich ist, und (ii) Barmitteläquivalente (d. h. Bankeinlagen, 
Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds) gemäß der Anlagepolitik des Teilfonds, und (iii) 
OGAW, OGAW gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des OGA-Gesetzes, und (iv) 
Multi-Name-Derivate.

Für diese Investitionen werden keine Mindestumwelt- oder Sozialschutzmaßnahmen 
angewandt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 
auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist? 

k. A. 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://gipcdp.generali-
cloud.net/static/documents/GIS_Euro_Bond_1_3_Years_Art10_Website_disclosures_EN.pdf

www

?

 sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen.

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht.
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Vorvertragliche Offenlegung für die in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte
Produktname: 
Generali Investment SICAV – SRI Euro corporate 
Short Term Bond

Kennung der Rechtsperson:
549300EED9376Q5XK934Eine nachhaltige 

Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und 
die Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführu
ng anwenden.

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikationssyste
m, das in der 
Verordnung 
(EU)2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeit
en enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeite
n. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein

Es wird ein Mindestmaß an 
nachhaltigen Investitionen 
mit einem Umweltziel tätigen: 
___%

in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

Es fördert damit ökologische/soziale 
Merkmale und obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 25 % an nachhaltigen 
Investitionen.
 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein 
Mindestanteil an nachhaltigen 
Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: ___% 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale gefördert, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden von diesem Finanzprodukt 
beworben? 

Mit diesem Teilfonds werden ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2019/2088 beworben. Durch die Anwendung eines verantwortungsvollen Anlageprozesses. Der 
Teilfonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich.  


